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nächſten Gelegenheit den Miſſionären beichten gehen onnten. Zu
dem wird auch hier gelten: 20 impossibile Nemo netur Wenn
QAus angel tauglichen Beichtvätern oder anderen Urſachen das
Arme Beichtkind erſt nach langem beichten gehen kann, wäre der eicht
Qter eher ein Tyrann, wenn ETL * Monate lang in Todſünden ieße,
da eS doch PTO hie 6 1 UILGC disponiert werden kann. ber ein
nicht disponiertes Beichtkind kann nie und nimmer losgeſprochen werden.
Da gilt keine diffamatio, noch die Furcht, daß eS Jahre lang dem
Beichtſtuhl erne bleibt oder Zorn die Prieſter auslaſſe, als
Entſchuldigung für den Beichtvater. Die Perlen dürfen nicht den
Schweinen vorgeworfen werden, doch wird der Beichtvater, welcher
den Hirten ahmt, immer nach einem geſetzlichen Ausweg
en das verlorene Schäflein möglichſt bald durch eine mit
eéwiſſen gegebene Losſprechung dem göttlichen Herzen übergeben.

ſagt man, das Beichtkind ſo oft und ſo viele Beichtväter
angelogen hat, ſoll ich ihm glauben? Warum denn ni Die Gnade
kann 10 eute wirkſam ſein. Und QATUum kommt das Beichtkind?
ſt 10 nicht Oſtern (wo mehr eine Mußbeicht) ſondern eln gewöhn⸗
licher Tag des V  ahres Man berſehe * nicht, wie chwer das
Beichten der Männerwelt wird und verleide ihnen das Beichten nicht
ganz Und wenn das Beichtkind nach langen Kämpfen wieder fällt
und die nächſte Gelegenheit aufſucht, habe ich als Beichtvater durch
die Losſprechung nicht die Ehre Gottes und das Heil der unſterb
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lichen Cele befördert, das losgeſprochene Beichtkind nuL eine
Todſünde weniger begangen hat? Doch die einen glauben, daß ſie
das durch die Verweigerung der Lo  rechung eher uud beſſer
reichen. Da werden wir auf die Klärung des großen Gerichtstages
QArten müſſen Sollen aber bis dorthin die unſterblichen Seelen ein
Ppfer des Rigorismus werden?

upping, oſef Leoniſſa Brexl
VI (Reſtitution aus dem tte einer Stiftung.)

Arcellu und Pulcheria, Geſchwiſter, aus einer verarmten adeligen
Familie aAmmend, erlangten durch Verwendung beide 1e eine fromme
tiftung. QArcellu iſt Univerſitätsſtudent, aber nur dem Index
nach, eLr beſucht weder Vorleſungen, noch ſtudiert EY der ndex
genügt ihm indes vorderhand, eine Stiftung eziehen, die für ſeinen
beſcheidenen Unterhalt ausreicht, jährlich 0 Kronen. Er iſt nach
dem Stiftungsbriefe verpflichtet, monatlich für den Stifter eine heilige

3u bren und zweimal ährlich die heiligen Sakramente zu
empfangen, tut indes weder das eine, noch das andere. EL
iſt nach ihrer Stiftung verpflichtet, das marianiſche izium 3 eten,
unterläßt * aber öfters. Was iſt von beiden zu ſagen?

Offenbar ſind beide jiustitia ver  L 7 ihren Stiftungs⸗
en nachzukommen. Die Marcellus auferlegten Pflichten ſind
indes ſo gering, daß ſie mit der großen Stiftung, die zu einem

Man kannUnterhalt hinreicht, in gar keinem Verhältnis ſtehen
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darum bezweifeln, ob - zur Reſtitution der ganzen Früchte ver.
halten werden muß Billigerweiſe wird man ſich zufrieden geben,
wenn ETL einen entſprechenden eil derſelben, für jeden ver
äumten Sakramentsempfang Kronen, für jede erſäumte heilige

1— Kronen reſtituiert. Man könnte fragen, ob die
verſäumten Obliegenheiten nicht chholen könnte, anſtatt etwa 20
Pias causas) zu reſtituieren? Abgeſehen davon, daß dieſe en
aut Stiftungsbrief doch eher als 20 finiendam. denn 20 Urgendan.
obligationem auferlegt 3 ſein ſcheinen, geht dies etre der für
die Seelenruhe des Stifters beſtimmten heiligen Meſſen v ſchon
gar nicht 0 denn 1e länger ſie hinausgeſchoben werden, deſto mehr
iſt die Möglichkeit gegeben, daß der Stifter derſelben nicht mehr bedarf.

Sollte indes der nachläſſige Student gar nicht die Abſichthaben, das verſäumte Studium nachzuholen und Prüfung zumachen, ſo iſt EL offenbar zur Reſtitution der ganzen Früchte 20
nes fundatoris menti COnsSentane0OsS zum Unterhalte dürftigerStudioſen verpflichtet, denn der enu einer Studienſtiftung, ohneſtudieren, iſt 10 Betrug. wird El, wenn EL ſich ber
eine Unterrichtsfrequenz und ſeine Erfolge nicht ausweiſen kann, wohlhnehin kaum lange Im Genuſſe der Stiftung leiben

Pulcherias iſt dagegen offenbar ähnlich der eines Ka
nonikates; ſie muß die Quote der Früchte ausrechnen, die für das
Offizium eines age entfällt und für jede Hore, und and ihreReſtitution (ad Pias CAUSAS. auch Totenmeſſen kann ſie eſen
aſſen) einrichten. Nach der Länge des Offiziums de CAtA dürfte
man richtig Urteilen, wenn man für das Matutinum und für jedeHore von der Prim bis zur Komplet etwa Ein Neuntel, für die
Laudes zwei Neuntel berechnet. Sollten mit dem Quaſi⸗Kanonikate
noch andere en (ein Faſttag, Anwohnen der heiligenTotenoffizium einzelnen Tagen uſw.) verbunden ſein und Pulcheriadieſe erfüllt aben, ſo darf ſie einen entſprechenden Betrag von der
Reſtitutionsſumme n Abrechnung bringen, wie ſie umgekehrt bei
Nichterfüllung derſelben eine entſprechende Quote zur Reſtitutions⸗
ſumme hinzuſetzen muß

Es er  L ſich von ſelbſt, daß die Reſtitution, Im Falle eS
anders nicht möglich iſt, zum Teile, oder na und nach geſchehenkann (wie dieſe zwei Fälle liegen, ohne Verzugszinſen), 10, daß
imM Falle großer Imu beide ſich ſelbſt reſtituieren können, da
* ſich eine restitutio In Certa handelt.

Wien. Honorius Rett,
VII Impedimentum catholicismi.) Ueber Tſuchendes Episkopates von Oeſterreich hat Kaiſer ranz Im Jahre1835 durch enn Hofdekret feſtgeſtellt, daß ein Katholik bei Lebzeitenſeiner erſten Gemahlin ſich nicht wieder verehelichen kann und daß

Akatholiken bei Lebzeiten ihrer erſten Gemahlin ſich nUuL mit Akatho⸗


